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Textlic he Festsetzungen 

1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 sind die Ausnahmen nach §4 Abs.3 Nr.4 
der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

2. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 und der Gemeinbedarfsfläche 
'KINDERTAGESSTÄTIE' sind abweichend von der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse 
ein weiteres zulässig, wenn es sich hierbei um einem Dachraum handelt, der ein Vollgeschoß 
ist und die zulässige GFZ nicht überschritten wird. 

3. In den Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 sind bis zur hOchstzulässigen Vollge
schosszahl bauliche Anlagen wahlweise unmittelbar an der südlichen oder nördlichen 
Grundstücksgrenze zulässig. 

4. Dle Flächen zum Anpflanzen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Innerhalb der 
Flächen zum Anpflanzen sind pro angefangene 200 m2 überbaubarer Grundstücksfläche 
mindestens ein Obstbaum der Pflanz\iste 1 zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen. Vorhandene Bäume und Gehölze sind zu erhalten und bei Abgang nach
zupflanzen. 

5. Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen sind Garagen, Stellplätze und deren Zufahrten sowie 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO unzulässig. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht 
rar Wege. 

6. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks
rlächen Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO unzulässig. 

7. Die im Bebauungsplan eingetragenen ortsbildprägenden Bäume sind zu erhalten und bei 
Abgang mit der gleichen Art nachzupflanzen. Der Mindeststammumfang der zu pflanzenden 
Bäume beträgt 18/20 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30m. 

8. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten nur 
in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch die Wasser- und Luftdurchlässig 
keit wesentlich mindernde Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen 
und Betonierungen sind unzulässig. 

9. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 

10. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind unmittelbar an den Baugrenzen 
entlang der Dorfstraße und auf der Gemeindebedarfsfläche 'KINDERTAGESSTÄTIE' 
unmittelbar an den Baugrenzen entlang der Dorfstraße und der Brodauer Straße 
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nur traufständige Gebäude zulässig. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die Außenwände der unmittelbar 
an den Baugrenzen entlang der Dorfstraße und auf der Gemeinbedarfslläche 
'KINDERTAGESSTÄTIE' unmittelbar an den Baugrenzen entlang der Dorfstraße 
und der Brodauer Straße liegenden Gebäude als Putzfassade auszuführen . 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die traufständig zu den Baugrenzen 
entlang der Dorfstraße und auf der Gemeindebedarfsfläche 'KINDERTAGESSTÄTIE 
traufständig zu den Baugrenzen entlang der Dorfstraße und der Brodauer StraBe 
stehenden Gebäude mit Satteldächern oder Krüppelwalmdächern einer maximalen 
Dachneigung von 45• zu errichten. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 dürfen unmittelbar zu den Baugrenzen 
entlang der Dorfstraße und auf der Gemeindebedarfsfläche 'KINDERTAGESSTÄTIE' 
traufständig zu den Baugrenzen entlang der Dorfstraße und der Brodauer 
Straße stehend en Gebäude giebelseitig keine Dachüberstände, jedoch 
t1aufseitig Dachüberstände von maximal 20 cm errichtet werden. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 und der Gemeindebedarfsfläche 
'KINDERTAGESSTÄTIE' sind Dacheinschnitte und Dachaufbauten einschließlich technischer Aufbauten 
wie Solar·und Lüftungsanlagen unzulässig. Ausnahmsweise können Gauben zugelassen werden, 
wenn sie nicht mehr als 1/3 der entsprechenden Gebäudelänge umfassen. Sonstige 
Dacheinschnitte und Aufbauten einschließlich technischer Aufbauten wie Solar- und Lüftungs
anlagen sind ausnahmsweise zulässig, wenn die Geschlossenheit und 
Maßstäblichkeit der Dachlandschaft erhalten bleibt und diese nicht in 
den öffentlichen Straßenraum wirken. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 und der Gemeinbedarfsfläche 
'KINDERTAGESSTÄTIE' sind die straßenseiligen Gebäude mit Dachziegeln 
in rot bis rot-braunen Farben zu decken. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 und der Gemeindebedarfsfläche 
'KINDERTAGESSTÄTIE' sind Balkone und Erker unzulässig.Ausnahmsweise 
können Balkone und Erker an den rückwärtigen Fassaden der straßenseitigen Gebäude 
bis maximal zum 1. OG zugelassen werden. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 und der Gemeinbedarfsfläche 
'KINDERTAGESSTATIE' sind Loggien in der straßenseitigen Fassade 
der straßenbegleitenden Gebäude unzulässig. 
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Hinweise: 
Bei der Anwendung der textlichen Festsetzung Nr.4 wird 
die Verwendung folgender Arten empfohlen: 

Pflanzliste 1 

Bäume 

Walnuss (Juglans regia) 
Apfel (Malus sylvestris) 
Birne (Pyrus communis) 
Pflaume (Pronus domestica) 
Süßkirche (Pronus avium) 

Sträucher 

Wilde Brombeere (Rubus fruticosus) 
Eingriffliger Weißdorn(Crataegus) 
Haselnuss (Corylus avellana) 
Waldhimbeere (Rubus idaeus) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Wilde Rote Johannisbeere (Ribes rubrum) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Wilde Stachelbeere (Ribes uva-crispa) 
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Planunterlage: Karte von Berlin 1 :1000 
Stand: April 2005 

WA 3 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der 
Urschrift des Bebauungsplanes XXlll-32b 
vom 14.06.2006 übereinstimmt. 

Zu diesem Bebauungsplan gehört das 
Deckblatt vom 23.11 .2005. 
(in die Abzeichnung eingearbeitet) 

Berlin, den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt Okologische Stadtentwicklung 
Amt für Stadtplanung und Vermessung 
FB Vermessung 
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Katastergrenzen wurden {tlw.) durch Digi t alis i erung aus der Flurkarte 
1 :1000 bestimmt und in den Lageplan übe r t ragen . Abweic hu ngen zur 
Ört li chkeit sind deshalb nicht auszuschließen! Es können aber daraus 
keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Notfalls ist der 
genaue Grenzverlauf durch eine örtliche Grenzherstellung festzustellen. 

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis. 

Vervielfältigung nicht erlaubt! 

Bebauungsplan XXlll-32b 
für das Gelände zwischen der Dorfstraße, 

den Grundstücken Senziger Straße 2/46, der Zernsdorfer Straße, 
den Grundstücken Zernsdorfer Straße 24/16, dem Flurstück 389, 

dem Grundstück Ringstraße 9, der Ringstraße, der Waplitzer Straße 
und der Brodauer Straße 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
Ortsteil Kaulsdorf 

Zeichenerklärung 
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Aul9e,ste!!t: Berlin, den 10.Mal 2005 
Bezi rksamt Marzahn -Hellersdorf von 

Abt. Okologische Stadtentwicklung 
Amt fQr Stadtplanung und Vermessung 

Berlin 

gez. LV. Loewke 13.05.05 gez. Zeletzkl 
Fachberelchsle,ter V1rr.H11tung F1chbereich1leite1 St1d1pl1nung 

gez. H.Niemann 
Bez11k11t1du11 

Oer Beb1u ung1pl1n wurde 

In de1 Zelt vom 30.05.200$ bis 11n1chlle8llch 30 06.2005 Offen111ch ausgeleg t 

Dia Sezl1k1'1arcrdne1en'lers1mmlung hat den Bebauungsplan 

am 23.02 20lle be1chlosse n_ 

Berlin, den 22.1.!Arz 2006 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt Okologl1che Stadtentwicklung 

A•t t-01 Slad1pl1nung und Vermessung 

gez. Herrmann 
Aial1lelle1 

Oer Bebauun111plan 111 t utgrund 1 10 Aba .1 dll 81~g111tlbUChl In Va1bindung 1i.I § 6 Abt. 5 Sill 1 des 

Ge1etre1 1ur Aus!Ohrung d11 81uge1et1buch1 durch Veiordnung 'IOl'l hfl1Jlig1~ Tage test~eaetzt wordtn. 

Berlin, den 14.Junl 2006 

Bezirksaml Marzahn -Hellersdorf von Berlin 
gez.Uwe Klett gez. H.Niemann 

Bezirksstadtrat 

Oie Vero1d nung ls1 am 3ll Juni 200!! Im Gesetz· und Ve1ordnungsb l1n ro r Berlin auf S.648 verkQndet worden. 


